
1319 der Beil~_gen zu den sten2.9.:r~..Ehischen Protokollen des 

Bund srates 

des Re~ht~5schusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 19. Feber 1975, 

betreffend ein Bundesgesetz, illit deh das Gehaltslibe~leitungsge

setz geändert wird 

Nach dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll im Bereich des öffentlich8TI Dienstes der Abschluß des Hoch-

schulstudiums als Anstellungserfordernis für die Verwendungs

gruppe A in bestimmten Fällen durch die erfolgreiche Absolvierung 

eines einschlägigen Aufstiegskurses der zu errichtenden Ver

waltungsakademie des Bundes (1318 der Beilagen) ersetzt werden 

können A's w-eJ'~erp T1rY~11sse~z"n-~n s~e'h~ a~pr G03~tzesbeschl~ß "'- -v~"..... _ _ _ V ~ .. / ~"" ."~~ ,_ 0;.... \,k.L "j: .... ,..! J, ..J.... J. L.. -_ '-' _ ...... 

neben einer Reifeprüfung an einer h6heren Schule oder einer al~ 

gleichwertig anerkannte:'1 Prü..f~;;n.q eine 10-jährige Bundesdienstzeit 

mit mindestens 2-j!hriger qualifizierter Verwendung und ausge~ 

zeichnetem Verwendunyserfolg vor. 

Der Rechtsa~sschuß hat die gegenstän~liche Vorlage in seiner 

Sitzung vom 25. Feber 1975 in Verhandlung genommen und einstimrnig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu ~r

·heben. 

Als Ergebnis seine~: Beratu.ng stellt der Rechtsi"msschu13 SOfti ; [

den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 19. Feber 

1975, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsüberleitun;!3~ 

gesetz geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

C zer wen k a 

Berichterstatter 

Wien, 25. Feber 1975 

Dr. R e ich 1 

Obmann 
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